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Gifte im Chemieunterricht; CLP-Verordnung - neue Gefahrensymbole 
und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen; Anfrage LSR für Steiermark 
 
 
In Bezugnahme auf das Schreiben vom 29.10.2014 wird mitgeteilt:  
 
Im Rahmen der Vereinten Nationen wurden harmonisierte Kriterien für die Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien entwickelt, die zum Global Harmonisierten System (GHS, engl. 
Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) geführt haben. Die 
Europäische Gemeinschaft hat die GHS-Kriterien in Gemeinschaftsrecht aufgenommen und die 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung, „Classification, Labelling and Packaging“) 
erlassen. 
In der CLP-Verordnung ist geregelt, wie man Chemikalien die richtigen Gefahrenmerkmale 
zuordnet (Einstufung) und darauf die passende Kennzeichnung ableitet.  
 
Stoffe müssen demnach ab 1.12.2010, Gemische ab 1.6.2015 gemäß CLP-Verordnung 
eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden. Jedoch sieht die Verordnung jeweils eine 
Übergangszeit mit zweijähriger Abverkaufsfrist vor.  
 
Die Verordnung verpflichtet primär Hersteller, Importeure und Lieferanten. Schulen als 
Verwender der Stoffe trifft keine derartige Verpflichtung. Eine Umstellung erscheint jedoch 
sinnvoll, da in Hinkunft nur noch nach dem neuen System gekennzeichnete Stoffe zu erhalten 
sein werden. Eine Umstellung des ETIKED wird von Seiten des Bundesministeriums für Bildung 
und Frauen geprüft und bei Änderung ein Schreiben an alle LSR/SSR für Wien ergehen. 
 
 

Wien, 24. November 2014 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Rainer Fankhauser 
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